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FÜR DIE 10. ÄNDERUNG

DARSTELLUNGEN

Geltungsbereiche der 10. Änderung

ERLÄUTERUNGEN

Verlegung des Fuß- und Radweges nach Süden und Erweiterung der überbaubaren
Fläche bis 10 m an den Wald.

Aufhebung der Festsetzungen "Fläche zur Anpflanzung, Pflanz- und Erhaltungsbindung"
sowie "Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur
und Landschaft" zur Schaffung einer  8,00 m breiten Durchfahrt

1

2

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), in der
zuletzt geänderten Fassung.

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO -) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 132), in der zuletzt geänderten Fassung.

Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.12.1990
(BGBl. I 1991 I S. 58), in der zuletzt geänderten Fassung.

Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen - Landesbauordnung - (BauO NRW) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 01.03.2000 (GV. NRW. S. 256) (1), in der zuletzt geänderten Fassung.

Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom
14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), in der zuletzt geänderten Fassung.

Wassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz - LWG -) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 25.06.1995 (GV. NRW. S. 926), in der zuletzt geänderten Fassung.

Wasserhaushaltsgesetz (WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31.07.2009 (BGBl. I S.2585),
in der zuletzt geänderten Fassung.

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29.07.2009
(BGBl. I S. 2542), in der zuletzt geänderten Fassung.

Landschaftsgesetz NRW (LG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.07.2000 (GV.NRW. S. 568)
in der zuletzt geänderten Fassung.

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom
24.02.2010 (BGBl. I S. 94), in der zuletzt geänderten Fassung.

Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 26.09.2002
(BGBl. I S. 3830), in der zuletzt geänderten Fassung.

Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundesimmissionsschutzgesetzes (Verordnung über
genehmigungsbedürftige Anlagen - 4. BImSchV) vom 14.03.1997 (BGBl. I S. 504), in der zuletzt
geänderten Fassung.

RECHTSGRUNDLAGEN









Zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbote gem. § 44 BNatSchG darf die Rodung der Gehölze im
Geltungsbereich der 10. Änderung nicht innerhalb der Brut- und Aufzuchtzeiten, d.h. nicht zwischen
dem 01.03. – 30.09. erfolgen. Eine Rodung / Fällung  innerhalb der Brut- und Aufzuchtzeiten wäre nur
nach vorheriger Abstimmung mit der Unteren Landschaftsbehörde und ggf. mit ökologischer
Baubegleitung zulässig.

9)



Der Umwelt- und Planungsausschuss des Rates der Gemeinde hat am 13.05.2014 gem. § 2 und § 2a des
Baugesetzbuches beschlossen, die 10. Änderung des Bebauungsplanes aufzustellen.
Es handelt sich um ein beschleunigtes Verfahren nach § 13a BauGB.
Ostbevern, den 14.05.2014

Bürgermeister
Schindler

Der Umwelt- und Planungsausschuss des Rates der Gemeinde hat am 09.12.2014 gem. § 3 Abs. 2 des
Baugesetzbuches beschlossen, diese 10. Änderung des Bebauungsplanes - Entwurf mit Begründung -
öffentlich auszulegen.
Ostbevern, den 10.02.2014

Bürgermeister
Annen

Diese 10. Änderung des Bebauungsplanes - Entwurf mit Begründung - hat gem. § 3 Abs. 2 des
Baugesetzbuches in der Zeit vom 19.12.2014 bis 19.01.2015 einschließlich zu jedermanns Einsicht öffentlich
ausgelegen. Die öffentliche Auslegung wurde am 10.12.2014 ortsüblich bekannt gemacht.
Diese Auslegung gem. § 3 Abs. 2 wurde gleichzeitig mit der Einholung der Stellungnahmen gem. § 4 Abs. 2
des Baugesetzbuches durchgeführt.
Ostbevern, den 20.01.2015

Bürgermeister
Annen

Der Rat der Gemeinde hat am                       über die vorgebrachten Anregungen und Hinweise entschieden
und gem. § 10 des Baugesetzbuches die 10. Änderung des Bebauungsplanes als Satzung beschlossen.
Ostbevern, den

Bürgermeister Schriftführer
Annen

Gem. § 10 Abs. 3 des Baugesetzbuches ist der Beschluss der 10. Änderung des Bebauungsplanes am
ortsüblich bekannt gemacht worden.

Mit dieser Bekanntmachung ist die 10. Änderung des Bebauungsplanes in Kraft getreten.
Ostbevern, den

Bürgermeister
Annen

AUFSTELLUNGSVERFAHREN


